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Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt, die rechtlich aktuell gültigen Gebietsverhältnisse bezogen 
auf die Brachen in der Nahmer genau zu benennen und darzustellen. Die in einem 
Industriegebiet zulässigen Nutzungen sind in § 9 der deutschen Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) geregelt. Die Grenzen eines Industriegebiets werden durch einen 
Bebauungsplan festgesetzt. In einem Industriegebiet sollen besonders störende Betriebe, 
die in einem Gewerbegebiet nicht zulässig sind, angesiedelt werden, um die 
Orientierungswerte der DIN 18005 einzuhalten. Aufgrund von Zeitabläufen sind ggf. in der 
Nahmer rechtlich Veränderungen eingetreten, die Auswirkungen auf Neuansiedlungen und 
Nutzungsmöglichkeiten haben, die auf einer Karte untereinander abgegrenzt darzustellen 
sind.

Begründung

Siehe Anlage!  



CDU-Froktlon In der Bcnirhsvertretunq Hohenlimburq Hohenllreburq 04.On.2015

Herrn Bezirksbürgermeister
Hermann-Josef Voss
Rathaus Hohenhimburg

Sehr geehrter Herr Voss,

bitte nehmen Sie folgenden Antrag gamüß § 6(l) GaschO für die Sitzung der Bezirksvertretung
Hohenlimburg am 16,09.2315 auf.

Industriebrachen in der Nahmer

Besch!ussuorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, die rechtlich aktuell gültigen Gebietsverhültnlsse bezogen suf die Brachen In
der Nahmer genau zu benennen und darzustellen. Die in einem Industriegebiet zulässigen Nutzungen sind
in § 9 der deutschen Baunutzungsverordnung (BauNVO) geregelt. Die Grenzen eines Industriegebiets
werden durch einen Bnbauungsplan festgesetzt. In einem Industriegebiet sollen besonders störende
Betriebe, die in einem Gewerbegebiet nicht zuläasig sind, angesiedelt wurden,um die Orientierungswerte der
DIN 18005 einzuhalten. Aufgrund von Zeltabläufen sind ggf. Inder Nshmer rechtlich Veränderungen
eingetreten, die Auswirkungen auf Neuansiedlungen und Nutzungsmöglicbkeiten haben, die auf einer Karte
untereinander abgegrenzt darzustellen sind.

Begründung:

Die kortogrsfluchen Inforniationen sollen dazu dienen, der Politik eindeutig darzustellen, was in welchen
Bereichen der Nehmer rechtlich noch machbar ist und was nicht.

Mit freundlichen Gr011en
Peter Leisten

Gnsshaltsführer:
Jochen Eisermarin,
Hslthausar Str, 34,
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